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§ 1 WWFSG 1989
 WWFSG 1989 - Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2024

1. (1)Das Land Wien fördert die Errichtung von Wohnhäusern, Wohnungen, Heimen, Eigenheimen und

Kleingartenwohnhäusern durch Neubau, Zubau, Einbau oder Umbau.

2. (2)Die Förderung kann auch umfassen:

1. a)Geschäftsräume in geförderten Gebäuden, wobei sich bei geförderten Wohnhausanlagen mit mehr als 100

Wohnungen die Förderung auch auf Geschäftsräume außerhalb eines geförderten Gebäudes erstrecken

kann. Auf geförderte Geschäftsräume darf höchstens ein Viertel der geförderten Gesamtnutzfläche

entfallen, wobei Räumlichkeiten für Einrichtungen der Stadt Wien für soziale Dienste im Sinne des Wiener

Sozialhilfegesetzes einschließlich von Gesundheits- und Sozialbezirkszentren sowie geriatrischen

Tageszentren nicht einzurechnen sind;

2. b)Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur.

3. (3)Auf Förderung nach dem I. Hauptstück dieses Landesgesetzes besteht kein Anspruch.

4. (4)Bei der Errichtung von Wohnhäusern, Wohnungen, Heimen, Eigenheimen und Kleingartenwohnhäusern durch

Neubau, Zubau, Einbau oder Umbau dürfen für die Installation von eigenständigen mit fossilen Brennstoffen

betriebenen Heizkesseln keine Förderungen nach dem I. Hauptstück gewährt werden.
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